
Operatoren für Arbeitsaufträge (Kl. 5-10) 
 
Zusätzlich gliedern sich die Operatoren zum Kompetenznachweis nach den Anforderungsbereichen. Sie 
sind verpflichtend bei der Erstellung der Arbeitsaufträge bei schriftlichen Lernkontrollen und Grundlage für 
die Bewertung.  
 
Anforderungsbereich I:  
Im Anforderungsbereich I geht es vor allem um die Reproduktion und die Reorganisation von Inhalten in 
Verbindung mit den gelernten sprachlichen Darstellungs- und methodischen Vorgehensweisen. Sie 
beziehen sich auf das Kennen räumlicher Strukturen, Organisationsformen und Prozesse.  
 
Anforderungsbereich II:  
Der Anforderungsbereich umfasst das selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter fach-
spezifischer Inhalte und das angemessene Anwenden gelernter Inhalte und Methoden und Verfahren auf 
andere Sachverhalte. Dies erfordert vor allem Reorganisations- und Transferleistungen und schließt 
Anforderungen aus Anforderungsbereich I ein.  
 
Anforderungsbereich III:  
Bei Leistungen, deren Schwerpunkt im Anforderungsbereich III liegt, geht es um den Nachweis der 
Bewertungs- und Urteilsfähigkeit. Dies setzt Leistungen in den anderen Anforderungsbereichen voraus. Der 
Anforderungsbereich III erfordert problemerkennendes, problemlösendes und reflektierendes Denken, vor 
allem in Bezug auf räumliche Organisationsformen und Prozesse.  
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